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Damit Veränderungsprozesse auf einem
hohen fachlichen Niveau zügig verlau-
fen können, müssen die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter beteiligt werden.
Das gilt ebenso für die Vertreter der Mit-
arbeitenden, die Betriebs- und Personal-
räte oder die Mitarbeitervertreter (in die-
sem Beitrag alle »Betriebsrat« genannt).

Arbeitgeber und Betriebsrat vertre-
ten teilweise unterschiedliche Interes-
sen, das zeigt sich am deutlichsten bei
den Gehaltsregelungen. Was für den
Arbeitgeber Kosten sind, ist für die Ar-
beitnehmer Einkommen. Das Betriebs-
verfassungsgesetz (BetrVG) regelt die
Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber
und Betriebsrat. Trotz der unterschied-
lichen Interessen fordert es in § 2, Ab-
satz 1 eine vertrauensvolle Zusammen-
arbeit mit dem Ziel des Wohls der
Arbeitnehmer und des Betriebes.

Das Betriebsverfassungsgesetz regelt
differenziert die Rechte und Pflichten
der Mitarbeitenden und ihrer gewählten
Vertreter. Der Betriebsrat hat gegen -
über dem Arbeitgeber Unterrichtungs-,
Beratungsrechte und Mitbestimmungs-
rechte. Letztere werden insbesondere in
§ 87 Absatz 1 BetrVG geregelt.

Wie Arbeitgeber und Betriebsrat ih-
re Zusammenarbeit gestalten, ist in den
Betrieben sehr unterschiedlich und von
einer Reihe von Faktoren abhängig,
nicht zuletzt vom Selbstverständnis der
Betriebsparteien, ihrer Informations-
politik, der Form ihrer Zusammenar-
beit und dem Umgang miteinander.

Die betriebliche Praxis zeigt: Das
Selbstverständnis der Betriebsparteien
wird stark davon prägt, wie man auf
sein Gegenüber zugeht und mit ihm zu-
sammenarbeitet. Es ist wichtig, sich als
Arbeitgeber und Betriebsrat zu prüfen,
welches Verständnis man vom Gegen -
über hat und wie man die Zusammen-
arbeit gestalten will.

Die Sicht der Arbeitgeber auf ihre
Betriebsräte ist differenziert, sie reicht
von

■ einer sehr kritischen Sicht auf die
 Betriebsräte, weil die Existenz eines
Betriebsrates im eigenen Unter -
nehmen eine Misstrauensäußerung
gegenüber dem Arbeitgeber ist,
über

■ eine Sicht auf die Betriebsräte nach
dem Motto »Betriebsratsarbeit ist nur
unproduktive Doppelarbeit« und

■ der Betriebsrat ist eine Notwendig-
keit, die der demokratischen Grund-
ordnung geschuldet ist,

■ bis hin zur Wahrnehmung des Be-
triebsrates als Ko-Manager, mit dem
man gemeinsam Veränderungspro-
zesse aufgrund des Sachverstands
schneller und konstruktiver sowie
kollektivrechtlich für alle Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter verbind-
lich lösen kann.

Betriebsräte – als Einzelne und als
Gremium – haben aufgrund ihrer per-
sönlichen und betrieblichen Erfahrun-
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Kooperation zahlt sich aus

VON ECKHARD EYER
Eckhard Eyer berät Einrichtungen
der Sozialwirtschaft bei der Ge-
staltung und Einführung von
Grund- und Leistungsentgelt -
systemen und arbeitet dabei so-
wohl mit Geschäftsleitungen wie
mit Betriebsräten zusammen. In
betrieblichen Einigungsprozes-
sen wird er als Mediator hinzuge-
zogen. Er ist Gründer des FAIR-
Instituts für praktische Wirt-
schaftsMediation, Autor zahl -
reicher Fachpublikationen und
Lehrbeauftragter an der Uni -
versität Trier.
Internet http://www.eyer.de

Bei den immer neuen Herausforderungen, die auf die
Sozialwirtschaft zukommen, und den damit verbunde-
nen Innovationen ist die konstruktive Zusammenarbeit
mit dem Betriebsrat entscheidend für die Geschwindig-
keit und den Verlauf von Veränderungsprozessen und
damit für den Erfolg des Unternehmens.
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gen als Arbeitnehmer und als Betriebs-
rat ein Verständnis von ihrer Betriebs-
ratsarbeit und von dem entwickelt, was
sie damit erreichen wollen. Sie reicht

■ von der Wahrnehmung des Arbeit-
gebers als einem vorwiegend an Ren-
dite orientierten Menschen, der die
Mitarbeitenden überfordert und
manchmal übervorteilt, so dass er
sich als Betriebsrat schützend vor die
Kollegenschaft stellen muss,

■ über einen paternalistischen Arbeit-
geber, der durch seine nette und für-
sorgliche Art den Betriebsrat als
 engagierten Vertreter der Mitarbei-
terinteressen überflüssig macht,

■ bis hin zu einem Arbeitgeber, der den
Kunden, den Eigentümern und den
Mitarbeitern gerecht werden will,
das aber nur kann, wenn der Be-
triebsrat als Gegenüber die Interes-
sen der Mitarbeiter angemessen ver-
tritt und faire und zukunftsfähige
Lösungen mit erarbeitet.

Der Auftrag des Betriebsverfas-
sungsgesetzes wird gerne so missver-
standen, dass die Betriebsräte nur für
das Wohl der Arbeitnehmer zuständig
sind und der Arbeitgeber nur für das
wirtschaftliche Wohl des Betriebes zu-
ständig ist. Der gemeinsame Weg der
vertrauensvollen Zusammenarbeit zum
Wohle der Arbeitnehmer und des Be-
triebes ist zunächst schwieriger, auch
weil ungewohnt. Er ist aber auch viel-
versprechend.

Informationen stärken Vertrauen

Die Informationspolitik des Arbeit-
gebers gegenüber den Mitarbeitern und
dem Betriebsrat ist ein wichtiger Hebel
zur Gestaltung der Zusammenarbeit in
der Hand des Arbeitgebers.

Informiert er beispielsweise Be-
triebsrat und Mitarbeitende immer
gleichzeitig und fordert dann den Be-
triebsrat zu einer Stellungnahme auf,
kann der nur schwer angemessen rea-

gieren. Er wird sicherheitshalber
grundsätzlich Vorbehalte haben, Kritik
äußern und sich auf »Das ist zu prüfen«
zurückziehen. Wenn man sich als Inter-
essenvertreter einmal inhaltlich tenden-
ziell festgelegt hat, wird eine Änderung
der Meinung schnell zur Frage des Ge-
sichtsverlustes. Sollte der Betriebsrat
von den Mitarbeitenden als schwach
wahrgenommen werden, wird er versu-
chen, sich an anderer Stelle als starker
Interessenvertreter der Kollegenschaft
zu profilieren.

Werden der Betriebsrat oder seine
beiden Vorsitzenden dagegen über eine
neue Situation und den daraus resultie-
renden Handlungsbedarf rechtzeitig in-
formiert, dann kann der Betriebsrat
sich beraten, sachlich fundiert in einer
Mitarbeiterinformationsrunde oder
Mitarbeiterversammlung auftreten und
seine Rolle konstruktiv wahrnehmen.

Doch sollte der Arbeitgeber Be-
triebsrat und Mitarbeiterschaft nicht
nur in schwierigen Zeiten angemessen
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§ 2 Stellung der Gewerkschaften und Vereinigungen der Arbeit-
geber
(1) Arbeitgeber und Betriebsrat arbeiten unter Beachtung der
geltenden Tarifverträge vertrauensvoll und im Zusammenwir-
ken mit den im Betrieb vertretenen Gewerkschaften und Ar-
beitgebervereinigungen zum Wohl der Arbeitnehmer und des
Betriebs zusammen.
(...)

§ 87 Mitbestimmungsrechte
(1) Der Betriebsrat hat, soweit eine gesetzliche oder tarifliche
Regelung nicht besteht, in folgenden Angelegenheiten mitzu-
bestimmen:
1. Fragen der Ordnung des Betriebs und des Verhaltens der Ar-

beitnehmer im Betrieb;
2. Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit einschließlich der

Pausen sowie Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen
Wochentage;

3. vorübergehende Verkürzung oder Verlängerung der be-
triebsüblichen Arbeitszeit;

4. Zeit, Ort und Art der Auszahlung der Arbeitsentgelte;
5. Aufstellung allgemeiner Urlaubsgrundsätze und des Ur-

laubsplans sowie die Festsetzung der zeitlichen Lage des Ur-
laubs für einzelne Arbeitnehmer, wenn zwischen dem Ar-
beitgeber und den beteiligten Arbeitnehmern kein
Einverständnis erzielt wird;

6. Einführung und Anwendung von technischen Einrichtun-
gen, die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung
der Arbeitnehmer zu überwachen;

7. Regelungen über die Verhütung von Arbeitsunfällen und Be-
rufskrankheiten sowie über den Gesundheitsschutz im Rah-
men der gesetzlichen Vorschriften oder der Unfallverhü-
tungsvorschriften;

8. Form, Ausgestaltung und Verwaltung von Sozialeinrichtun-
gen, deren Wirkungsbereich auf den Betrieb, das Unterneh-
men oder den Konzern beschränkt ist;

9. Zuweisung und Kündigung von Wohnräumen, die den Ar-
beitnehmern mit Rücksicht auf das Bestehen eines Arbeits-
verhältnisses vermietet werden, sowie die allgemeine Fest-
legung der Nutzungsbedingungen;

10.Fragen der betrieblichen Lohngestaltung, insbesondere die
Aufstellung von Entlohnungsgrundsätzen und die Ein-
führung und Anwendung von neuen Entlohnungsmetho-
den sowie deren Änderung;

11. Festsetzung der Akkord- und Prämiensätze und vergleichba-
rer leistungsbezogener Entgelte, einschließlich der Geldfak-
toren;

12. Grundsätze über das betriebliche Vorschlagswesen;
13. Grundsätze über die Durchführung von Gruppenarbeit;

Gruppenarbeit im Sinne dieser Vorschrift liegt vor, wenn im
Rahmen des betrieblichen Arbeitsablaufs eine Gruppe von
Arbeitnehmern eine ihr übertragene Gesamtaufgabe im
Wesentlichen eigenverantwortlich erledigt.

(2) Kommt eine Einigung über eine Angelegenheit nach Absatz 1
nicht zustande, so entscheidet die Einigungsstelle. Der Spruch
der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber
und Betriebsrat.

Das sagt das Betriebsverfassungsgesetz
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informieren, sondern ständig für einen
regelmäßigen Informationsfluss sor-
gen. Dadurch können auch die Bezie-
hungen gepflegt und kleine Probleme
rechtzeitig besprochen werden – bevor
sie zu großen Problemen werden.

Durch eine kluge Gestaltung der
zielgruppengerechten und zeitlich sinn-
voll terminierten Information lässt sich
eine Reihe von Irritationen in der Zu-
sammenarbeit vermeiden. Wenn die
Betriebsräte dann auch die Zeit nutzen,
um sich zu informieren und bei Bedarf
zu qualifizieren, stärkt dies das Ver-
trauen der Betriebsparteien zueinander.

Lösungen systematisch
erarbeiten

Die Herausforderungen der Sozial-
wirtschaft treffen nicht nur einzelne Ein-
richtungen, sondern die ganze Branche.
Von daher ist es häufig naheliegend, ei-
ne Lösung aus einer befreundeten Ein-
richtung zu kopieren oder die vom Ar-
beitgeberverband empfohlene Regelung
zu übernehmen. Spannend wird es,
wenn der Betriebsrat lieber die von sei-

ner Gewerkschaft empfohlene Regelung
umsetzen will. Aus der Frage: »Was
dient dem Wohl der Einrichtung und
der Mitarbeitenden?« wird nicht selten
die Frage: »Wer setzt sich durch?«

In der betrieblichen Praxis hat es sich
bewährt, systematisch vorzugehen und
Fragestellungen in drei Phasen abzuar-
beiten. Dies gilt besonders in schwieri-
gen Situationen und bei komplexen
Herausforderungen. Die drei Phasen
sind die

■ qualitative Phase
■ quantitative Phase und 
■ rechtliche Phase.

Nach der Analyse der Situation erar-
beiten sich Arbeitgeber und Betriebsrat
in der ersten, der qualitativen Phase eine
Vorstellung über die Ziele, die sie mit
der Lösung erreichen wollen. Sie analy-
sieren, welche Lösungsmöglichkeiten
sie haben, und nehmen eine erste Bewer-
tung der Lösungsalternativen vor.

In der zweiten, der quantitativen
Phase werden die möglichen Lösungen
auf ihre Realisierbarkeit hinsichtlich

Kosten und Nutzen sowie Auswirkun-
gen auf Mitarbeiter und Einrichtung
berechnet und die praktische Umsetz-
barkeit geprüft.

Erst wenn beide Betriebsparteien
wissen, was sie gemeinsam wollen und
welche konkreten Auswirkungen es
hat, wird das Ergebnis in der dritten,
der rechtlichen Phase in einer Betriebs-
vereinbarung festgeschrieben.

Dieses systematische Vorgehen si-
chert die Transparenz des Prozesses für
alle Beteiligten, reduziert unfruchtbare
Diskussionen und führt dazu, dass sich
die Teilnehmer beider Betriebsparteien
im Prozess fachlich qualifizieren. Sie
können – das zeigt die Erfahrung – nach
Abschluss der Betriebsvereinbarung
aufgrund der geführten Diskussionen
die Ergebnisse ihrer gemeinsamen Ar-
beit gut an die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter transportieren und vor ih-
nen vertreten.

Der Erfolg, den Arbeitgeber und Be-
triebsrat gemeinsam haben, führt auch
schrittweise zu einer neuen Form der
konstruktiven Zusammenarbeit. Die
Erwartungen der Mitarbeiter an Be-
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In der Praxis lassen sich betriebliche Probleme oft in drei
Phasen klären. Zunächst sollt es um die Ziele gehen,
dann um mögliche Konzepte und schließlich um die
rechtliche Fixierung der gefundenen Lösung.
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triebsrat und Arbeitgeber sowie der
Umgang, den sie miteinander pflegen,
ändern sich auch. Das Profilieren auf
Kosten des jeweils anderen weicht ei-
nem konstruktiven Miteinander, das
vom gemeinsamen Erfolg lebt.

In einer Reihe von Betrieben der So-
zialwirtschaft konnten nach dieser Me-
thode eine Reihe von Aufgaben erfolg-
reich bearbeitet werden, beispielsweise:

■ Übergang von der 5-Tage-Woche
auf die 6-Tage-Woche

■ Änderung des Entgeltsystems, weg
vom BAT oder TVöD hin zu einem
betrieblichen Entgeltsystem

■ Einführung eines Leistungsentgeltes
■ Abschluss einer Betriebsvereinba-

rung über die Kürzung der Jahres-
sonderzahlungen im Rahmen tarifli-
cher Härteklauseln

■ Einführung von Jahresarbeitszeit-
konten mit Lebensarbeitszeitkonten

Von anderen lernen – aber richtig

Wie bereits erwähnt, treffen die ak-
tuellen Herausforderungen nahezu alle
Einrichtungen der Branche. Es kann
deshalb sinnvoll sein, von den Erfah-
rungen anderer Träger zu profitieren.
Das sollte nicht einfach dadurch ge-
schehen, dass man sich deren Betriebs-
vereinbarungen anschaut und sie dem
Gegenüber zur Übernahme vorlegt.
Sondern dadurch, dass Arbeitgeber und
Betriebsrat gemeinsam eine Einrich-
tung, die die gleiche Herausforderung
erfolgreich gemeistert hat, besuchen
und sich dort von Arbeitgeber und Be-
triebsrat gemeinsam erklären lassen

■ wie die Ausgangssituation war
■ wie man vorging
■ welche Probleme auftraten
■ wie man sie gelöst hat und
■ zu welchem Ergebnis man kam.

Anschließend sollten sowohl die Ar-
beitgeber als auch Betriebsräte ausrei-
chend Zeit haben, um das gemeinsam
Vorgestellte in getrennten Gesprächen
zu erörtern. Dieses Vorgehen gibt beiden
Parteien die gleichen Hintergrundinfor-
mationen und die handelnden Personen
qualifizieren sich in den Gesprächen.
Durch das gemeinsame Handeln ent-
steht Vertrauen. Arbeitgeber und Be-
triebsrat gewinnen Argumente und eine
Referenz, warum das, was sie dann tun,
richtig ist. Dieses Vorgehen hat sich viel-
fach in Einrichtungen bewährt und wur-
de insbesondere dort angewandt, wo die
Zusammenarbeit angespannt war.

Blockaden lösen

Mitunter ist die Zusammenarbeit
der Betriebsparteien so destruktiv, dass
sinnvolle Lösungen bei den anstehen-
den Herausforderungen nicht mehr al-
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Betriebsräte werden in Betrieben mit in der Regel mindestens
fünf Arbeitnehmern gewählt. Der Betriebsrat ist die unabhän-
gige, betriebliche Interessenvertretung aller Beschäftigten,
ausgenommen leitende Angestellte. Sind mindestens fünf Ju-
gendliche unter 18 oder Auszubildende unter 25 Jahren beschäf-
tigt, wird zusätzlich eine Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung gewählt. Gesetzliche Grundlage für die Wahl und die
Aufgaben des Betriebsrat ist das Betriebsverfassungsgesetz
(BetrVG) von 1972, das 2001 novelliert und an veränderte Unter-
nehmensstrukturen, neue Formen der Arbeitsorganisation und
der Beschäftigung wie Leiharbeit angepasst wurde. Besondere
Rechte gelten nun bei Betriebsspaltungen und Betriebszusam-
menlegungen, und auch bei der Beschäftigungssicherung und
Qualifizierung haben Betriebsrat stärkere Rechte. Das Wahlver-
fahren für Betriebsräte wurde in Betrieben mit bis zu 50 Be-
schäftigten vereinfacht. Die Beteiligungsrechte des Betriebs-
rats sind unterschiedlich stark: Sie reichen von reinen
Informationspflichten über Beratungspflichten des Arbeitge-
bers, bei den Betriebsräte unter bestimmten Voraussetzungen
Widerspruch einlegen können, bis zu Mitbestimmungsrechten,
bei denen im Fall einer Nichteinigung eine Einigungsstelle ent-
scheidet. Betriebsräte sind verpflichtet, gemeinsam mit dem
Arbeitgeber die Gleichbehandlung aller Beschäftigten zu si-
chern und insbesondere Minderheiten oder Schwächere zu un-
terstützen und zu schützen. Zu den allgemeinen Aufgaben des
Betriebsrats zählen u. a. die Überwachung der zugunsten der
Arbeitnehmer geltenden Gesetze, Verordnungen, Unfallverhü-
tungsvorschriften, Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen,
die Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen
und Männern, die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und
Erwerbstätigkeit, der Beschäftigung älterer Arbeitnehmer, der

Beschäftigungssicherung, der Eingliederung Schwerbehinder-
ter und anderer besonders schutzbedürftiger Personen, der In-
tegration ausländischer Arbeitnehmer, von Maßnahmen des
betrieblichen Arbeits- und Umweltschutzes und zur Bekämp-
fung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Mitbestim-
mungsrechte hat der Betriebsrat bei Einstellungen, Kündigun-
gen, Versetzungen und Um- oder Eingruppierungen. Als
»Herzstück der Betriebsverfassung« gilt die Mitbestimmung in
sozialen Angelegenheiten, beispielsweise Beginn und Ende der
täglichen Arbeitszeit, Pausenregelungen, betriebliche Soziallei-
stungen etc. Betriebsvereinbarungen zwischen Betriebsrat und
Arbeitgeber sind eine wichtige und in der Praxis häufige Form,
Mitbestimmungsrechte auszuüben, allerdings dürfen sie Tarif-
verträge nicht unterlaufen. Für Betriebsrat und Arbeitgeber gilt
der Grundsatz der vertrauensvollen Zusammenarbeit, bei-
spielsweise kann der Betriebsrat nicht zum Streik aufrufen. Für
Beschäftigte im öffentlichen Dienst gilt statt des BetrVG das
Personalvertretungsrecht des Bundes und der Länder (Perso-
nalrat). Vom BetrVG ausgenommen sind Religionsgemein-
schaften, in denen die Vorschriften über Mitarbeitervertretun-
gen einen gewissen Ausgleich schaffen. Eingeschränkt gilt das
BetrVG in Tendenzbetrieben, die erzieherischen, karitativen
oder konfessionellen Bestrebungen dienen.

Barbara Kahler

Quelle: Deutscher Verein für öffentliche und pri-
vate Fürsorge e. V. (Hg.): Fachlexikon der sozialen
Arbeit. 6. Auflage. Nomos Verlagsgesellschaft, Ba-
den-Baden 2007. 1.195 Seiten. 44,- Euro. ISBN 978-
3-8329-1825-5. Seite 130 f.

Basisinformation Betriebsrat
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leine erarbeitet werden können und die
Einigungsstelle die Lösung bringen soll.

In der Einigungsstelle wird »an der
Sache« gearbeitet, auch wenn die
Blockaden auf der Beziehungsebene lie-
gen. Es kann deshalb in Einzelfällen –
wenn beide Betriebsparteien die Situati-
on gleich einschätzen und eine gemein-
same Lösung wollen – sinnvoll sein, die
Sachebene zu verlassen und die Bezie-
hungsebene zu thematisieren.

Diesen Weg wählte man in einem
Unternehmen, in dem fünf Betriebsver-
einbarungen gekündigt waren und zwei
Einigungsstellen arbeiteten. Man un-
terbrach alle Verhandlungen für die
Dauer eines Moratoriums und themati-
sierte – unter Anleitung eines externen
Dritten – die Form der bisherigen Zu-
sammenarbeit. Dabei kamen u. a. fol-
gende Punkte zur Sprache:

■ Freud und Leid der Zusammenarbeit
■ das Selbstverständnis der Parteien
■ die Gründe für das Misstrauen ge-

geneinander
■ die Geschichte der Zusammenarbeit

und
■ die Vorstellungen von einer vertrau-

ensvollen Zusammenarbeit.

Am Ende mehrerer Workshops wur-
den Spielregeln für die zukünftige Zu-
sammenarbeit formuliert und es wurde
beschlossen, diese bei einem der sieben
anstehenden Themen gleich anzuwen-
den. Nachdem die erste Betriebsverein-
barung unterzeichnet war, folgten die
anderen sechs innerhalb des nächsten
halben Jahres. Die Einigungsstellen
wurden aufgelöst.

Fazit

Die konstruktive Zusammenarbeit
zwischen Management und Betriebsrat
ist von einer Reihe von Faktoren ab-
hängig, die alle veränderbar und von
den Betriebsparteien gestaltbar sind.

Mit der Informationspolitik kann
der Arbeitgeber entscheidenden Ein-
fluss auf die Zusammenarbeit nehmen.
Die Transparenz der Veränderungs-
und Gestaltungsprozesse und das ge-
meinsame systematische Vorgehen sind
für den Erfolg wichtig. Das einfache
Kopieren von Betriebsvereinbarungen
anderer Einrichtungen kann zu Blocka-
den führen, deshalb ist die Übernahme
von Lösungen Dritter nur dann zu emp-

fehlen, wenn diese von beiden Betriebs -
partnern verstanden werden.

Falls längerfristig Blockaden vorlie-
gen, können diese – unabhängig von
der fachlichen Thematik – besprochen
und ihre Ursachen ergründet werden.
Hierzu gehören eine hohe Bereitschaft
zur Offenheit und das vorher erklärte
Ziel beider Betriebsparteien, die Zu-
sammenarbeit zu verbessern. ■

1 / 2011SOZIAL wirtschaft

MAGAZIN 

Literatur
Eyer, E.: Report Wirtschaftsmediation, Krisen
meistern durch professionelles Konfliktmana-
gement, 2. erweiterte Auflage, Symposion
Verlag, Düsseldorf 2003.
Eyer, E.: Innovative Entgeltsysteme, Mitarbei-
ter nach Tätigkeit, Leistung und Erfolg vergü-
ten, Vincentz Verlag, Hannover 2010.

EDITION SOZIALWIRTSCHAFT

Hans-Christoph Reiss (Hrsg.)

Steuerung von Sozial- und 
Gesundheitsunternehmen

Nomos

Steuerung von Sozial- 
und Gesundheitsunter-
nehmen
Herausgegeben von 
Prof. Dr. Hans-Christoph Reiss

2010, 404 S., brosch., 69,– € 

ISBN 978-3-8329-5896-1

(Edition Sozialwirtschaft, 

Bd. 29)

Ausgewiesene Experten analy-
sieren die aktuellen unterneh-
menspolitischen und strategi-
schen Anforderungen, mit denen 
Sozial- und Gesundheitsunter-
nehmen konfrontiert sind. 
Gestaltungsmöglichkeiten für 
den betrieblichen Einsatz der 
Steuerung in ökonomischen Fra-
gen der Kosten-, Leistungs- und 
Qualitätssteuerung sowie des 
IT-Controllings und des Risiko-
Handlings werden erörtert.

Heft 1_2011:Heft 2_2010.qxd  06.01.2011  21:07  Seite 25

https://doi.org/10.5771/1613-0707-2011-1-21 - Generiert durch IP 216.73.217.60, am 08.05.2026, 23:57:27. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F1613-0707-2011-1-21

